
V. Nachtragssatzung 

zur Satzung des Zweckverbandes Karkbrook über die Straßenreinigung 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 17 Abs. 1 und Abs. 2 und 134 Abs. 5 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 45, 46 und 56 Abs. 1 Nr. 8 und 9 und Abs. 2 

des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 3 Abs. 1 Satz 1, 5 Abs. 

6, 14 Abs. 1 und 17 b Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 1 Abs. 

2 Satz 1, 2 Abs. 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird 

nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 09.12.2025 folgende V. 

Nachtragssatzung zur Satzung des Zweckverbandes Karkbrook über die Straßenreinigung 

erlassen: 

 

Artikel I 

 

1. §1 wird wie folgt ergänzt: 

 Hinter der Gemeinde Dahme, wird die Gemeinde Damlos in die Aufzählung 

eingefügt. 

 

2. Die Anlage zur Satzung des Zweckverbandes Karkbrook über die Straßenreinigung 

wird wie folgt ergänzt: 

Hinter dem Absatz Gemeinde Dahme mit den dazugehörigen Straßen wird folgender 

Absatz eingefügt: 

 

 Gemeinde Damlos 

Alte Hofstraße, Hauptstraße, Hinterkatenweg (bis hinter Nr.5), Jebensweg, 

Luusbergweg, Op de Wurth (außer Weg zwischen Nr. 13 und Hauptstraße), 

Schulstraße, Sebent, Sebenter Weg, Steinkamp 

 

 

Artikel II 

Diese V. Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 
 
Grömitz, den 17.12.2025 Zweckverband Karkbrook 
 Die Verbandsvorsteherin 
 (Siegel) 
 gez. 

            U. Sablowski 


